
BV-V10810097 Universitäts- und Hansestadt

öffentlich Greifswald

- Beschluss -

Einbringer

41.6 Amt für Bildung, Kultur und Sport/Stadtarchiv

Gremium Sitzungsdatum Ergebnis

Senat (S) 18.02.2025 behandelt

Ausschuss für Rnanzen,
Liegenschaften und Beteiligungen 10.03.2025 ungeändert abgestimmt

(FA)
Ausschuss für Bildung, Kultur,

Universität, internationale 12.03.2025 ungeändert abgestimmt
Beziehungen und Wissenschaft

(BiA)

Hauptausschuss (HA) 17.03.2025 behandelt

Senat (S) 18.03.2025 behandelt

Bürgerschaft (BS) 31.03.2025 ungeändert beschlossen

Neufassung der Entgeltordnung des Stadtarchivs

Beschluss:

Die Bürgerschaft der Universitäts- und Hansestadt Greifswald beschließt die angehängte
Neufassung der Entgeltordnung des Stadtarchivs.

Ergebnis:

Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen

Entgeltordnung Stadtarchiv 2025 öffentlich

Entgeltordnung Stadtarchiv Synopse 2009-2025 öffentlich

Anlage Kostendeckungsgrad - Kosten eines Arbeitsplatzes nach KGST
öffentlich -—

38 0 0

Anlage 1

Anlage 2

Anlage 3

(1)

1 adellanE
in der Bürgerschaft

iLj

BV-V/08/0097 - Neufassung der Entgeltordnung des Stadtarchivs



Universitäts- und Hansestadt Greifswald
Stadtarchiv

Entgeltordnung

Die Universitäts- und Hansestadt Greifswald betreibt das Stadtarchiv als öffentliche wissenschaft
liche Einrichtung. Das Nutzungsregime wird geregelt über ein privatrechtliches Entgelt gemäß §7
Abs. 4 der Satzung für das Stadtarchiv der Universitäts- und Hansestadt Greifswald vom 14.04.
2025.

Auf der Grundlage von § 22 Abs. 3 Ziff. 11 Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vor-
pommern in der zurzeit geltenden Fassung und § 1 Abs. 3 Kommunalabgabengesetz Mecklenburg
Vorpommern in der zurzeit geltenden Fassung i.V.m. § 22 der Archivbenutzungssatzung vom
14.04.2025 wird nach Beschluss BV-V/08/0097 der Bürgerschaft der Universitäts- und Hanse
stadt Greifswald vom 31.03.2025 folgende Entgeltordnung erlassen.

§1
Entgelt, Auslagen

(1) Die Benutzung des Stadtarchivs als öffentliche wissenschaftliche Einrichtung ist entgelt
pflichtig. Gemäß § 4 Nr.20a S.1 UstG sind die Leistungen des Stadtarchives steuerfrei.

(2) Entstehen dem Stadtarchiv durch die Benutzung oder durch sonstige Leistungen für einen
Benutzenden Auslagen, so sind diese neben dem Benutzungsentgelt zu entrichten.

§2
Entgelt- und Auslagenschuldner

(1) Schuldner oder Schuldnerin der Benutzungsentgelte und der Auslagen ist derjenige oder
diejenige,
1. Der oder die den Benutzungsantrag stellt,
2. der oder die welche die Einrichtung in Anspruch nimmt,
3. in dessen Interesse die Inanspruchnahme erfolgt, oder
4. der oder die welche die Schuld gegenüber der Einrichtung übernimmt.

(2) Mehrere Schuldner oder Schuldnerinnen haften als Gesamtschuldender.

(3) Die Entgelte dieser Ordnung werden unbeschadet der Ansprüche Dritter erhoben.

§3
Entgeltbemessung

(1) Die Bemessung der Entgelte erfolgt nach dem Ausmaß der Benutzung (Leistung) und nach
den durchschnittlich verursachten Kosten der Benutzung (Anlage - Entgelttarif).

(2) Neben den aufgeführten Entgelten werden als Auslagen in Höhe ihres tatsächlichen Anfalls
insbesondere erhoben:
a) Kosten für Porto, Versand und Versicherung. Der Versand erfolgt auf

Gefahr des Bestellenden.
b) Überweisungsgebühren,
c) Aufwendungen für spezielle Materialien,
d) sonstige Aus lagen.
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§4
Entgeltfreie Leistungen

(1) Entgeltfrei sind die folgenden Leistungen:

1. Direktbenutzung des Archiv-, Bibliotheks- und Sammlungsguts für wissenschaftliche,
heimatkundliche, gemeinnützige und unterrichtliche Zwecke, soweit damit keine gewerbli
chen oder privaten Interessen verfolgt werden,

2. Benutzung und Auskünfte zur Klärung persönlicher rechtlicher Anliegen,

3. Benutzungen und Auskünfte, die sich aus einem bestehenden oder früheren Dienst-
oder Arbeitsverhältnis von Bediensteten der Universitäts- und Hansestadt Greifswald erge
ben.

(2) Von der Entgeltfreiheit ausgenommen sind die über Absatz 1 hinausgehenden Leistungen
entsprechend der Entgelttarife der Anlage zu dieser Entgeltordnung.

§5
Entgeltbefreiung

(1) Von der Erhebung eines Entgelts kann abgesehen werden bei in Ziffer 3 und 4 Entgelttarif
(Anlage) genannten Reproduktionen und Veröffentlichungen, die im Interesse der Universi
täts- und Hansestadt Greifswald entstehen. Die Entscheidung darüber obliegt der Leitung
des Stadtarchivs im Benehmen mit den vorgesetzten Stellen.

(2) Die Befreiung von der Entgeltzahlung entbindet nicht von der Zahlung von Auslagen.

§6
Fälligkeit, Vorschüsse

(1) Die Entgelte und Auslagen werden mit Tätigwerden des Archivs fällig.

(2) Das Archiv kann Vorauszahlung oder angemessene Vorschüsse auf die Entgelte und Ausla
gen verlangen und seine Tätigkeit von der Bezahlung des Entgelts und der Auslagen abhän
gig machen.

§7
Inkrafttreten

Diese Entgeltordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Gleichzeitig tritt die Entgeltordnung des Stadtarchivs der Universitäts- und Hansestadt Greifswald
vom 11.11.2009 außer Kraft.

Greifswald, den

Dr. Stefan Fassbinder
Oberbürgermeister
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Soweit beim Erlass dieser Entgeltordnung gegen Verfahrens- oder Formvorschriften verstoßen
wurde, können Fehler gemäß § 5 Abs. 5 der Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern nach
Ablauf eines Jahres seit der öffentlichen Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden.
Die Beschränkung gilt nicht für die Verletzung der Anzeige-, Genehmigungs- und Bekanntma
chungsvorschriften.

Greifswald, den

Dr. Stefan Fassbinder
Oberbürgermeister

(Diese Entgeltordnung wurde am öffentlich bekannt gemacht.)
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Entgelttarif für Leistungen des Stadtarchivs Greifswald
(Anlage zur Entgeltordnung des Stadtarchivs der Universitäts- und Hansestadt Greifswald in der

Fassung vom 2025)

1. Entgelt für die Direktbenutzung von Archiv-, Sammlungs- und Bibliotheksgut (je Person), sofern
sie nachfolgend aufgeführten Zwecken dient:

a) persönliche und auftragsgebundene Familienforschung oder sonstige Forschung zu pri
vaten Zwecken,

b) Benutzung zu gewerblichen und freiberuflichen Zwecken,
c) Benutzung zu Planungs-, Projektierungs-, Meliorations- und anderen wirtschaftlicher

Nachnutzung unterliegenden Zwecken,

pro Person und Tag 6,00 Euro

2. Entgelt für Leistungen der Fotowerkstatt:
2. Entgelt für Reproduktionen von Archiv-, Bibliotheks- und Sammlungsgut

2.1. Papierkopien und Papierausdrucke (s/w)

2.1.1. Papierkopien von Archiv-, Bibliotheks- und Sarnmlungsgut

- Format A4, je Seite 0,90 Euro
- Format A3, je Seite 1,20 Euro

2.1.2. Rückvergrößerungen vom Mikrofilm
- Format A4, je Ausdruck 1,20 Euro
- Format A3, je Ausdruck 1,50 Euro
- iubiläumszeitung (s/w, A3, Normalpapier), je Zeitungsseite 4,50 Euro

2.2. Digitalisate

2.2.1. Scans (Zusendung per E-Mail oder Cloud)
-je Scan, bis 300 dpi 2,40 Euro
-je Scan, über 300 dpi (bis max. 600 dpi) 6,00 Euro

2.2.2. Digitalfotos
-je Foto 3,60 Euro
- Spezialaufnahmen schwer reproduzierbarer Vorlagen (z.B. Siegelaufnah
men) 7,20 Euro
je Aufnahme

3. Recht der bildlichen Wiedergabe von Archiv-, Bibliotheks- und Sammlungsgut (Erwerb von Ver
wertu ngsrechten)

3.1. einmalige Wiedergabe in Printmedien oder auf elektronischen Speichermedien

je Bild, Seite oder Stück
- bei einer Auflage bis zu 3.000 Expl. 30,00 Euro
- bei einer Auflage bis zu 5.000 Expl. 42,00 Euro
- bei einer Auflage über 5.000 Expl. 54,00 Euro

Die Veröffentlichungs- und Nutzungsgenehrnigung gilt nur für den angegebenen Zweck und eine
Auflage.
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3.2. im Internet
-je Bild, Seite oder Stück 35,00 Euro

Die Veröffentlichungs- und Nutzungsgenehmigung gilt nur für den angegebenen Zweck.

3.3. in Film- und Fernsehproduktionen
-je Bild, Seite oder Stück 35,00 Euro

Die Veröffentlichungs- und Nutzungsgenehmigung gilt nur für den angegebenen Zweck.

4. Entgelt für Bearbeitung von schriftlichen Anfragen, soweit damit gewerbliche, private und
nichtäffentIche Zwecke bzw. Interessen verfolgt werden

Recherchen für schriftliche Auskunftserteilung
-je begonnener 1/2-Stunde Arbeitszeit 15,00 Euro

Das Entgelt wird unabhängig vom Rechercheergebnis erhoben.

5. Entgelt für Beglaubigung von Kopien (z.B. Personenstandsregister, Zeugnisse)

Es werden ausschließlich Kopien solcher amtlichen Dokumente beglaubigt, die vom Stadtarchiv
Greifswald verwahrt werden. Die Höhe der Gebühren richtet sich nach der Verwaltungsgebühren
Satzung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald in der jeweils geltenden Fassung.

6. Entgelt für Versand von Archiv- oder Bibliotheksgut an andere hauptamtlich geleitete öf
fentliche Archive (zzgl. Verpackungs-, Porto- und Versicherungskosten)

a)je ausgeliehene Archivalieneinheit, für jeweils bis zu 4 Wochen Leihfrist 18,60 Euro
b) Versäumnisentgelt bei eigenmächtiger Überschreitung der Leihfrist zusätz
lich zu a) pro Tag und Archivalieneinheit 2,50 Euro
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U niversitäts- und Hansestadt Greifswald
Stadtarchiv

Entgeltordnung

Dio Universitäts und Hansestadt Greifswald betreibt das Stadtarohiv als öffentliche wissen
schoftliche Einrichtung. Das Nutzungoregime wird geregelt über ein privatrechtliches Entgelt
gemäß §7 Abs. 1 der Satzung des Stadtarchivs Greifswald vom 02.1 1.2000.

Gemäß § 22 Abs. 3 Ziff. 1 1 KommunalveasEung des Landes Mecklenburg Vorpommern in
der zurzeit geltenden Fassung und § 1 Abs. 3 Kommunalabgabengesetz Mecklenburg Vor
pommern in der zurzeit geltenden Fassung LV.m. § 22 der Archivbenutzungssatzung vom
11.11.2009 wird durch die Bürgerschaft am 02.11.2009 folgende Entgeltordnung erlassen:

Dio Univercitäts und Hansestadt Greifswald betreibt das Stadtarchiv als öffentliche wissenschaft
hohe Einrichtung. Das Nutzungsregime wird gerogelt über ein privatrochtliches Entgelt gemäß 7
Abc. 1 der Satzung dcc Stadtarchive Greifswald vom 2024.
Auf der Grundlage von 22 Abs. 3 Ziff. 11 Kommunalvpacsung des Landes Mecklenburg Vor
pommern vom 13.Juli 2011 (GVOBI. M V. S. 777, zuletzt goändert durch Gesetz vom 23. Juli
2019 (GOVBI M V, S 467) in der zurzeit geltenden Fassung und 1 Abs. 3 Kommunalabgabenge
setz Mecklenburg Vorpommern in der Fas6ung der Bekanntmachung vom 12. April 2005 (GVOBI.
M V S. 146) zuletzt geändert durch Gesetz vom 13. Juli 2011 (GVOB1 M V 2011, S. 777, 833) in
der zurzoit goftonden Fassung i.V.m. 22 der Archivbenutzungssatzung vom ....20242 wird auf
grund des nach Boschlucsoo der Bürgerschaft der Univorsitöts und Hansestadt
Greifswald vom 2024 folgende Entgeltordnung erlassen:

Die Universitäts- und Hansestadt Greifswald betreibt das Stadtarchiv als öffentliche wissenschaft
liche Einrichtung. Das Nutzungsregime wird geregelt über ein privatrechtliches Entgelt gemäß 7
Abs. 4 der Satzung für das Stadtarchiv der Universitäts- und Hansestadt Greifswald vom

2025

Auf der Grundlage von 22 Abs. 3 Ziff 11 Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vor-
pommern in der zurzeit geltenden Fassung und 1 Abs. 3 Kommunalabgabengesetz Mecklen
burg-Vorpommern in der zurzeit geltenden Fassung i.V.m. 22 der Archivbenutzungssatzung vom

2025 wird nach Beschluss der Bürgerschaft der Universitäts- und Hansestadt Greifswald
vom 2025 folgende Entgeltordnung erlassen:

§ 1 EntgeltpflichtEntqelt, Auslaqen

(1) Die Benutzung des Stadtarchivs als öffentliche wissenschaftliche Einrichtung ist ent
geltpflichtig. - - S.1 sind die Leistungen des .dtarchives

1-1

Datum eintragen!
Datum eintragen!
Bcschius Ni - ii r
Datum eintragen!
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(2) Entstehen dem Stadtarchiv durch die Benutzung oder durch sonstige Leistungen für
einen [; Auslagen, so sind diese neben dem Benutzungsentgelt
zu entrichten.

§ 2 Entgelt- und Auslaqenschuldner

(1) Schuldner der Benutzungsentgelte und der Auslagen ist derjenige,
1. der den Benutzungsantrag stellt
2. der die Einrichtung in Anspruch nimmt
3. in dessen Interesse die Inanspruchnahme erfolgt oder
4. der die Schuld gegenüber der Einrichtung übernimmt.

(2) Mehrere Schuldner haften als Gesamtschuldner.

(3) Die Entgelte dieser Ordnung werden unbeschadet der Ansprüche Dritter erhoben.

§ 3 Entgeltbemessung

(1) Die Bemessung der Entgelte erfolgt nach dem Ausmaß der Benutzung (Leistung) und
nach den durchschnittlich verursachten Kosten der Benutzung (Anlage - Entgelttarif).

(2) Neben den aufgeführten Entgelten werden als Auslagen in Höhe ihres tatsächlichen
Anfalls insbesondere erhoben:
a) Kosten für Porto, Versand und Versicherung. Der Versand erfolgt auf

Gefahr des Bestellers.
b) Überweisungsgebühren
c) Aufwendungen für spezielle Materialien
d) sonstige Auslagen.

§ 4 Entgeltfreie Leistungen

(1) Entgeltfrei sind die folgenden Leistungen:

1. Direktbenutzung des Archiv-, Bibliotheks- und Sammlungsguts für wissenschaftli
che, heimatkundliche, gemeinnützige und unterrichtliche Zwecke, soweit damit keine
gewerblichen oder privaten Interessen verfolgt werden,

2. Benutzung und Auskünfte zur Klärung persönlicher rechtlicher Anliegen,

3. Benutzungen und Auskünfte, die sich aus einem bestehenden oder früheren
Dienst- oder Arbeitsverhältnis von Bediensteten der Universitäts- und Hansestadt
Greifswald ergeben.

(2) Von der Entgeltfreiheit ausgenommen sind die über Absatz 1 hinausgehenden Leis
tungen entsprechend der Entgeittarife der Anlage zu dieser Entgeltordnung und die

§ 5 Entgeltbefreiung

(1) Von der Erhobun oino Entgolts kann abgesehen werden:

a) hei Everhsloen und Empfängern von Arbeitslosengeld (gern. SGB II!) und
Arbeitslosengeld II (Hilfe zum Lebeneunterh3lt und Sozialgeld gem. SGB II)
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bzw. von Leistungen nach SGB XII nach entsprechender Legitimation, wenn
sio in eigener Sache tätig werden und die Kosten den Betrag von 10,00 Euro
nicht überschreiten,

b) bei in Ziffer 3 und 4 Entgelttarif (Anlage) genannten Reproduktionen und Vor
öffentlichungen, die im Interesse der Univorgitäts und Hansestadt Greifswald
entstehen. Die Entscheidung darüber obliegt dom Leiter dcc Stadtarchivs im
Benehmen mit den vorgesetzten Stellen.

(1) Von der Erhebung eines Entgeits kann abgesehen werden bei in Ziffer 3 und 4 Entgelttarif
(Anlage) genannten Reproduktionen und Veröffentlichungen. die im Interesse der Univer
sitäts- und Hansestadt Greifswald entstehen. Die Entscheidung darüber obliegt der Lei
tung des Stadtarchivs im Benehmen mit den vorgesetzten Stellen.

(2) Die Befreiung von der Entgeltzahlung entbindet nicht von der Zahlung von Auslagen.

§ 6 Fälligkeit, Vorschüsse

(1) Die Entgelte und Auslagen werden mit Tätigwerden des Archivs fällig.

(2) Das Archiv kann Vorauszahlung oder angemessene Vorschüsse auf die Entgelte und
Auslagen verlangen und seine Tätigkeit von der Bezahlung des Entgelts und der Aus-
lagen abhängig machen.

§ 7 Inkrafttreten

(1 Diese Entgeltordnuna tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung ii

(2) Gleichzeitig tritt die Entgoltordnung des Stadtarchivs der Hansestadt Greifswald vom
21.12.2000, goände durch 1. Andcrungsatzung vom 20.12.2001 Beschluss Nr.: B
95 06/01 außer Kraft.

Greifswald, den 11.11.2009

Dr. König
Oberbürgermeister

Diese Entgeltordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Gleichzeitig tritt die Entgeltordnung des Stadtarchivs der Universitäts- und Hansestadt Greifswald
vom 11.11.2009 außer Kraft.

Ss“:o:t oirn Er‘::D d:oDor Entgeltordnunz sor VerfDhrens oder Formvorschriftcn ver
ctoeon wudo. kör.o Fohlar om 5 Abc. 5 dsr Komrnunal‘.‘cfacoun Mooklonbur
Yccrnmcm cc Ablauf cco Dhcc cc dor öffontliohon BckDnntmaohun nicht mohr
gctccd gemDoht rdon. Dic cochrnkur. it nicht für die Verletzung der Anzeige . Ge
rchncc Boc tcohovorcohriftoc.

Greifswald. den— —20245

Datum eintragen

Entgellordnung Synopse 20242009 mit uST - rev. Bu rev. Ar Synopse 202k /2009 Seite - 3 - von 9



Dr. Stefan Fassbinder
Oberbürgermeister

Soweit beini Erlass dieser Entgelterdnung gegen Verfahrens- der Formvorschriften verstoßen
wurde, können Ehler_gemß Abs. 5derKornm.naverfasMecMenburg-Voppmmern
nachAblauf_eines Jahres seit der öffentlichenBeIanntmachung nicht mehr wer
den, Die Beschrnkung gilt nicht für die Verletzung der Anzeig&enehmigungs- und Bekanntma
chungsvorschnften

Greifswald. den .... 2025

Dr. Stefan Fassbinder
Oberbürgermeister

Diese Entgeltordnung wurde am-—... öffentlich bekannt
gemacht.
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Entgeittarif für Leistungen des Stadtarchivs Greifswald
(Anlage zur Entgeltordnung des Stadtarchivs der Universitäts- und Hansestadt Greifswald in

der Fassung vom 11.11.2009.. .

________

1. Entgelt für die Direktbenutzung von Archiv-, Sammlungs- und Bibliotheksgut (je
Person), sofern sie nachfolgend aufgeführten Zwecken dient:

a) persönliche und auftragsgebundene Familienforschung oder sonstige Forschung
zu privaten Zwecken,

b) Benutzung zu gewerblichen und freiberuflichen Zwecken,
c) Benutzung zu Planungs-, Projektierungs-, Meliorations- und anderen wirtschaftli

cher Nachnutzung unterliegenden Zwecken,

ro Person und Tag 6,00 Euro

für einen Tag 5,00 Euro
für jeden weiteren 2,50 Euro

2. Entgelt für Leistungen der Fotowerkstatt:
2. Entgelt für Reproduktionen von Archiv-, Bibliotheks- und Sammlungsgut

2.1. Papierkopien-Kop/en und Papierausdrucke-Ausdrucke (s/w)

2.1.1. Papierkopien von Archiv-, Bibliotheks- und Sammlungsgut2.1 .1.
Xcrokopicn von Archiv ‚ Bibliothcks und Sammlungsgut

- Format A4, je Seite Format A 4, je Stück 0.90 EuroO7O
0

- Format A3, je Seite Format A 3, je Stück 1,20 Euro1-O
Efe

Ausschnitte aus üborformatigcn Vorlagen (RiG3o, Karton, Plino)
Vor ruat A ‘1, je Stück 2,00 Euro
FormatA3,je Stück . 3,00 Euro

2.1.2. Rückvergrößerungen vom Mikrofilm2. i.. Reader Printer Ko
picn
- Format A4, je Ausdruck Format A 1, je Stück 1,20 Euro0-7-G

gyf

- Format A3, je Ausdruck Format A 3, je Stück 1.50 Euro1-O

- Jubiläumszeitung (s/w, A3, Normalpapier), je Zeitungsseite Kopien für 4,50 Euro3-50
Glückwünsche usw. („Jubiläumszeitungcn‘), je Zeitungsecite

2.2. Digitalisate

2.2.1. Scans (Zusendung per E-Mail oder Cloud)2.2.1. Scans und
Speicherung der Datei auf CD ROM (Vorlage bis Format A 3)
- je Scan, bis 300 dpi Einzclstück, bio 300 dpi 2.40 Euro2OO

w0

- je Scan, über 300 dpi (bis max. 600 dpi) Einzelstück, über 300 dpi 6,00 Euro5TOO

zzgl. pro 0,50 Euro

2.2.2. Digitalfotos2.2.2. Digitalfotos und Speicherung der Datei auf
CD ROM
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- je Foto je Foto 3,60 EuroQG
gy0

- SeziaIaufnahmen schwer reproduzjerbarer Vorlagen (z.B. Siegelaufnah
men) 7.20 Euro

je Aufnahme Spezialaufnahmcn (hoher Aufwand an Matorial und Ar 6,00 Euro
beitszeit, spezielle Technik, z.B. Siegelaufnahmen)

zzgl. pro CD ROM 0,50 Euro

2.3. Ausdruck von Dateien auf Fotopapier

Format 9 x 13 in s/w 200 Euro
Format 9 x 13 in Farbe ‘1,00 Euro
Format 13 x 18 in s!w 3,00 Euro
Format 13 x 18 in Farbe 5,00 Euro
Format A ‘1 in s!w ‘1,00 Euro
Format A ‘1 in Farbe 5,00 Euro

3. Recht der bildlichen Wiedergabe von Archiv-. Bibliotheks- und Sammlungsgut (Erwerb von Ver
wertungsrechten)

Entgelt für dac Recht der Wiedergabe von Archivalien, Bibliotheks und Sammlungs
gut für die einmalige Reproduktion im Druck oder auf CD ROM, DVD und der
gleichen

J0 Bild, Seite oder Stück
bei einer Auflage bis zu 3.000 Expl. 25,00 Euro
bei einer Auflage bis zu 5.000 Expl. 35,00 Euro
bei einer Auflage über 5.000 Expl. 15,00 Euro

Die Veröffentlichungs und Nutzunggcnehmigung gilt nur für den angegebenen Zweck und
eine Auflage.

3.1. einmalige Wiedergabe in Printmedien oder auf elektronischen Speichermedien

je Bild. Seite oder Stück
- bei einer Auflage bjs zu 3.000 Expl. 30,00 Euro
- bei einer Auflage bis zu 5.000 Expl. 42,00 Euro
- bei einer Auflage über 5.000 Expl. 54,00 Euro

Dje Veräffentlichungs- und Nutzungsgenehmigung gilt nur für den angegebenen Zweck und eine
Auflage.

3.2. im Internet
- je Bild. Seite oder Stück 35,00 Euro

Die Veröffentlichungs- und Nutzungsgenehmigung gilt nur für den angegebenen Zweck.

3.3. in Film- und Fernsehproduktionen
- je Bild. Seite oder Stück 35,00 Euro

Die Veröffentlichungs- und Nutzungsgenehmigung gilt nur für den angegebenen Zweck.
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4. Entgelt für die Verwendung von Archivalien, Bibliotheks- und Sammlungsgut
für Film, Fernsehen, 1+ronicche Medien wie IIILCIIICL USW.

je Bild, Seite oder Stück 35,00 Euro
4. Entgelt für Bearbeitung von schriftlichen Anfragen. soweit damit gewerbliche, private und

nichtöffentliche Zwecke bzw. Interessen verfolgt werden

Recherchen für schriftliche Auskunftserteilung
- je begonnener ‘/2-Stunde Arbeitszeit 15,00 Euro

Das Entgelt wird unabhängig vom Rechercheergebnis erhoben.

5. Entgelt für Bearbeitung von schriftlichen Anfragen, soweit damit gewerbliche,
private und nichtöffentliche Zwecke bzw. Interessen verfolgt werden

Recherchen für schriftliche Auskunftserteilung
je begonnener 4 Stunde Arbeitszeit 12,00 Euro

Das Entgelt wird unabhängig vom Rechercheergebnis erhobon.
5_ Entgelt für Beglaubigung von Kopien (z.B. Personenstandsregister. Zeugnisse

Es werden ausschließlich Kopien solcher amtlichen Dokumente beglaubigt, die vom Stadtarchiv
Greifswald verwahrt werden. Die Höhe der Gebühren richtet sich nach der Verwaltungsgebühren
satzung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald in der jeweils geltenden Fassung.

6. Entgelt für Beglaubigung von Zcugniskopicn usw.

Es worden ausschließlich Kopien solcher amtlichen Dokumente beglaubigt, die vom Stadtar
chiv Greifswald verwahrt werden. Die Höhe dor Gebühren richtet sich nach der Verwaltungs

.

.‚. . nnsesiadt Greifswald in der jeweils gelter‘g ebüb _-+- •g ‘ - --

Sung.
Entgelt für Versand von Archiv- oder Bibliotheksgut an andere hauotamtlich geleitete öf

fentliche Archive (zzgl. Verpackungs-. Porto- und Versicherungskosten)

a) je ausgeliehene Archivalieneinheit, für jeweils bis zu 4 Wochen Leihfrist
b) Versäumnisentgelt bei eigenmächtiger Überschreitung der Leihfrist zusätz
lich zu a) jro Tag und Archivalieneinheit

18,60 Euro

2,50 Euro

7. Entgelt für Versand von Archiv- oder Bibliotheksgut an andere hauptamtlich ge
leitete öffentliche Archive (zzgl. Verpackungs-, Porto und Versicherungckos
ten)

a) je ausgelieheno Archivalieneinheit, für jeweils bis zu 4 Wochen
Le i hfrist
b) bei eigenmächtiger Überschreitung der Leihfrist zusätzlich zu a)
pro Tag und Archivalieneinheit (Vercäumnisentgelt)

15,50 Euro

2,50 Euro

0,50 Euro

n
—-.-c,-.- —- -

J;.

pro Benutzertag

eI,araritn lflr.rnn. Ifar i .e*, ‘t Aol
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Kalkulation des Gesamtauwands (Arbeitsplatzkosten) pro Leistung 2/3

Kosten eines Arbeitsplatzes L.eiter .Sachbearbeiti iacflbearbeit .Sachbearbeit HH-bI eKr. tosten

gemäß KGSt-Bericht Nr. 9/2024

TVöD-13 TVöD-9 TVöD-9 TVöD-5 TVöD-5
Personalkosten
ährlich 99.000 € - 79.500 € 79.500 € 64.800,00 € 65.500,00 €
Sachkosten
ährlich 9.700 € 9.700 € 9.700 € 9.700,00 € 9.700,00 €
Zwischensumme
ährlich 108.700 € 89.200 € 89.200 € 74.500 € 75.200 €
Stellenbelegung in % 100% 100% 90% 100% 97%
Stellenbereinigt jährlich 108.700 € 89.200 € 80.051 € 74.500€ 73.272 €
Gemeinkosten 20% 20% 20% 20% 20%
ahrlich 19.800 € 15.900 € 15.900€ 12.960€ 13.100 €
Kosten eines Arbeitsplatzes
ährlich 128.500 € 105.100 € 95.951 € 87.460 € 86.372 €
stündlich 80,82 € 66,10€ 67,24€ 55,01 € 55,75€
proMinute 1,35€ 1,10€ 1,12€ 0,92€ 0,93€
3ezeichnung der Leistung Aufwand in Minuten je AkteneinheitfLeistung

1.0 Direktbenutzung

1.1 Erstberatung
Benutzerberatung 20 2700 €
Vorlage Findhilfsmittel 5 5,50 €
Magazinarbeit 20 22,00 €
Gesamtkosten 54,50 €
1.2 Folgebenutzung
Benutzerdienst 5 5,50 €
Magazindienst 20 22,00 €
Gesamtkosten pro Tag/4 AE 27,50 €
2.0 Reproduktionen

2.1. PapierKopien u. -

Ausdrucke
2.1.1. Xerokopie/Kopien (A 4. A
3) 3 2,76€
Erstellung Rechnung 5 4,65 €
Gesamtkosten 7,41 €
2.1.2. Readerprinter-Kopien (A4,
A 3, “Jubiläumszeitung‘) 5 4,60 €
Erstellung Rechnung 5 4,65 €
Gesamtkosten 9,25 €
2.2. Digitalisate
2.2.1. Scans und Speicherung
der Datei
e Scan 5 4,60 €
Speicherung Nersand (Mail o.
Cloud) 10 9,20€
Erstellung Rechnung 5 4,65 €
Gesamtkosten 18,45€
2.2.2 Digitalfotos u. Speicherung
der Datei
‘e Foto 8 7,36€
Speicherung iVersand (Mau o.
Cloud) 10 9,20€
Erstellung Rechnung 5 4,65 €
Gesamtkosten 21,21 €
2.2.2. Spezialaufnahme 15 13,80€
Speicherung Nersand (Matl o.
Cloud) 10 9,20€
Erstellung Rechnung 5 4,65 €
Gesamtkosten 1 27,65 €
2,3. Ausdruck von Dateien auf
Fotopapier versch. Formate 3 2,76 €
Erstellung Rechnung 5 4,65 €
Gesamtkosten 7,41 €
5.0. Bearbeitung schriftl.
Anfragen 10 10 10 35,70€
Magazinarbeit 20 22,00 €
Bearbeitung Postausgang 5 4,65 €
Gesamtkosten/30 min. 62,35 €
t.0.Aktenversand

Genehmigung (d. Leiter) 15 20,25€



Kalkulation des GesamtaufWands (Arbeitsplatzkosten) pro Leistung 3/3

Kosten eines Arbeitsplatzes Leiter achbearbeit achbearbeit Sachbearbeit dM-Sb! SeKr. kosten

gemäß KGSt-Bericht Nr. 9/2024

TVöD-13 TVöD-9 TVöD-9 TVöD-5 TVöD-5
Personalkosten
ährlich 99.000 € 79.500 € 79.500 € 64.800,00 € 65.500,00 €
Sachkosten
ährlich 9.700 € 9.700 € 9.700 € 9.700,00 € 9.700,00 €
Zwischensumme
ährlich 108.700 € 89.200 € 89.200 € 74.500 € 75.200 €
Stellenbelegung in % 100% 100% 90% 100% 97%
Stellenbereinigt jährlich 108.700€ 89.200€ 80.051 € 74.500€ 73.272€
(3emeinkosten 20% 20% 20% 20% 20%
ahrlich 19.800 € 15.900 € 15.900€ 12.960 € 13.100 €
Kosten eines Arbeitsplatzes
ährlich 128.500 € 105.100 € 95.951 € 87.460 € 86.372 €
stündlich 80,82 € 66,10 € 67,24€ 55,01 € 55,75€
proMinute 1,35€ 1,10€ 1,12€ 0,92€ 0,93€
Bezeichnung der Leistung Aufwand in Minuten je Akteneinheit/Leistung
Magazinarbeit 20 22,00 €
Verpackung u.
Rechnungserstellung 15 13,95€
Gesamtkosten 56,20 €


